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Titel:  - Deutsche Bank Group - DB Änderung im Bereich der Lohnnebenkosten 

 

Lieferantenerinnerung an die Richtline der Deutsche Bank, bezüglich der ab dem 6. April 2021 

geltenden Änderungen, bei der Besteuerung von Lohnnebenkosten 

 

Wie Sie wissen, hat es im Vereinigten Königreich eine Änderung der Steuergesetze gegeben. 

Die Art und Weise, in der einige Personen bestimmte Dienstleistungen über einen „Vermittler“ 

erbringen, wie z. B. Personal Service Company, welche seit ab dem 6. April 2021 besteuert 

werden, hat sich verändert. Die Vorschriften in Teil 2, Kapitel 10, des 

Einkommensteuergesetzes (Einkommen und Renten) von 2003 würde durch das Finanzgesetzt 

2020 geändert so dass es für mittlere und große Organisationen des privaten Sektors gilt und 

wird hier mit ihrem gemeinsamen Namen, den „IR35“-Regeln, bezeichnet. 

 

Um die potenziellen Auswirkungen von IR35 zu minimieren, hat die Deutsche Bank Gruppe 

(„DB“) eine Richtlinie verabschiedet, dass die DB nicht mehr mit Mitarbeitern 

zusammenarbeiten wird, die über irgendeine Form von Vermittler, wie z. B. eine Personal 

Service Company, direkt oder über einen Dritten, wie z. B. Ihre Organisation, tätig sind. 

 

 

Stellen Sie daher sicher, um die Policy-Anforderungen der DB zu erfüllen, dass: 

• Sie selbst keine Personal Service Company oder eine andere Art von „Vermittler“ sind, 

die der DB unter Umständen Dienstleistungen erbringt, die die IR35-Regeln auslösen;  

• alle Arbeitsressourcen, die Sie für Dienstleistungen verwenden, die DB im Vereinigten 

Königreich zur Verfügung gestellt werden, entweder direkt von Ihnen oder Ihrem 

gewählten Unterauftragnehmer beschäftigt werden (der an sich kein Vermittler im 

Sinne von IR35 sein darf) oder anderweitig mit einem „PAYE“-Vertrag beschäftigt sind 

(wobei Einkommensteuer und nationale Versicherung, von Zahlungen von 

Arbeitseinkommen abgezogen werden, die an solche Personen einer Einrichtung 

geleistet werden, die kein Vermittler im Sinne von IR35 sind). 

 

 

Dies gilt für alle neuen Abkommen und auch für bestehende Vereinbarungen. Wir erwarten, 

dass Sie diese Richtlinienanforderung erfüllen. 

 

Wir werden regelmäßige Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass unsere Lieferanten  

die neuen Anforderungen erfüllen. 

 

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Einkaufs- und Bestellbedingungen aktualisiert 

wurden, die Position der DB zu IR35 zu berücksichtigen. 

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit in dieser Angelegenheit. 

 


